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RS OGH 1983/3/23 1Ob575/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1983

Norm

ABGB §1435

Rechtssatz

Wurde eine Zuwendung dem gesetzlichen Alleinerben versprochen, so hat dieser keinen Kondiktionsanspruch,

solange noch keine der Zusage entgegenstehende Verfügung - sei es durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von

Todes wegen - getroffen wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 575/83

Entscheidungstext OGH 23.03.1983 1 Ob 575/83
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